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Überprüfung der Stadtratsmitglieder auf eine eventuelle frühere Mitarbeit beim
Ministerium für Staatssicherheit der ehemaligen DDR
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` |, Beschlussvorschlaq

` Der Ältestenrat empfiehlt:
, Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt:

Der Stadtrat der Stadt Eisenach beschließt:
r 1. Die Überprüfung der Stadtratsmitglieder der Stadt Eisenach auf eine eventuelle

frühere Mitarbeit beim Ministerium für Staatssicherheit der ehemaligen DDR nach § 21
Abs. 6 b) Stasiunterlagengesetz, soweit sie am 03. Oktober 1990 das 18. Lebensjahr

;Ã vollendet haben und der Überprüfung zustimmen. __
2. Der Ältestenrat wird mit der weiteren Durchführung der Uberprüfung der Stadtratsmit-

glieder auf eine eventuelle Mitarbeit beim Ministerium für Staatssicherheit der ehema-
ligen DDR beauftragt. __

l 3. Folgende Mitglieder des Altestenrates werden zur Entgegennahme der Auskünfte
1 beim Landesbeauftragten für die Unterlagen bevollmächtigt.
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4. Der Ältestenrat bewertet in nichtöffentlicher Sitzung die von der Bundesbeauftragten

übergebenen Unterlagen entsprechend §§ 20, 21 StUG, Absatz 1, Ziffer 6, Buchstabe
b) dahingehend, ob die einzelnen Stadtratsmitglieder hauptamtlich oder inoffiziell für
den Staatssicherheitsdienst tätig waren und einigt sich über die weitere Verfahrens-
weıse.
Die Aufbewahrung der Unterlagen erfolgt in vers__iegelten Umschlägen in einem Stahl-
schrank der Stadtverwaltung Eisenach. Die Offnung der Umschläge ist nur in
Anwesenheit von mindestens vier Mitgliedern des Ältestenrates zulässig.
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Schreiben vom 08.10.2004 informierte die Landesbeauftragte des Freistaats Thüringen für
Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR über die neue

praxis für die Kommunal- und Kreisparlamente (siehe Anlage).

Ältestenrat der Stadt Eisenach empfiehlt im Ergebnis seiner 2. Sitzung am O2. November
_dem Stadtrat die Überprüfung der Stadtratsmitglieder des Stadtrates der Stadt Eisenach

eine eventuelle frühere Mitarbeit beim Ministerium für Staatssicherheit der ehemaligen DDR.
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